
Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Jahresbeginn möchte ich Sie zu-
sammen mit meinen Partnerkollegin-
nen und -kollegen und den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der AWT
Horwath sehr herzlich grüßen. Wir
wünschen Ihnen, Ihren Familien und al-
len Ihren Kolleginnen und Kollegen ein
persönlich und beruflich gutes und er-
folgreiches Jahr 2010.
Das Jahr 2009 war von großen wirt-
schaftlichen Herausforderungen und
Veränderungen geprägt. Die deutsche
Wirtschaftsleistung schrumpfte um ca.
5 %. Die Prognosen der Experten wa-
ren unterjährig von einem noch größe-
ren Einbruch ausgegangen. Es war also
kein leichtes Jahr. Viele Unternehmer
und Unternehmen haben sich aber zwi-
schenzeitlich auf die veränderte Situa-
tion einstellen können.
Für das Jahr 2010 sehen die Prognosen
erfreulicherweise besser aus. Die füh-
renden Wirtschaftsinstitute gehen von
einem Wachstum zwischen 1,5 und
2 % aus. Die fünf Wirtschaftsweisen er-

warten ein Wachstum von 1,6 %. Das
sind positive Signale.
In der öffentlichen Diskussion sind Be-
griffe wie Langfristigkeit, Nachhaltig-
keit, Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit,
Kontinuität und Qualität wieder in den
Vordergrund gerückt. Diese Begriffe
sind für unser Haus schon immer Ver-
pflichtung. Sie sind Bestandteil unserer
Unternehmensphilosophie und unseres
persönlichen Handelns.
Mit Ihnen, unseren Mandanten und
Geschäftspartnern, verbindet uns eine
vertrauensvolle jahrelange, teilweise
jahrzehntelange Zusammenarbeit. Die-
se vertrauensvolle Zusammenarbeit
werden wir auch in Zukunft mit Ihnen
pflegen und Sie auch künftig als verläss-
licher Partner persönlich unterstützen.
Wir freuen uns darauf. Auf ein gutes
und erfolgreiches Jahr 2010!

Mit den besten Grüßen
Ihr
Claus Peter Scheucher
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� 08.02.2010, 14:30-17:30 Uhr
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Empfehlungen für die Praxis
mit Diskussion
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Mandantenveranstaltungen
Als besonderen Service für unsere
Mandanten bieten wir Ende Januar
und Anfang Februar zwei kostenlose
Mandantenveranstaltungen an (siehe
Rubrik "Veranstaltungen").
In der Veranstaltung "Umsatzsteuer
aktuell für die Praxis" bieten wir
Ihnen einen kompakten und praxisna-
hen Überblick über die wichtigsten
Entwicklungen des Jahres 2009 sowie
die Neuerungen zum 01.01.2010 an.
In der Veranstaltung "Gemeinnützig-
keitsrecht 2010: Aktuelle Rechtspre-
chung und Verwaltungshinweise -
Empfehlungen für die Praxis mit Dis-

kussion" werden die aktuellen Ent-
wicklungen des Gemeinnützigkeits-
rechts und des Gemeinnützigkeits-
steuerrechts besprochen.
Selbstverständlich haben Sie während
den Veranstaltungen Gelegenheit zu
einem ersten Erfahrungsaustausch
über die neue Rechtslage und können
Fragen aus Ihrer täglichen Praxis stel-
len.
Beide Veranstaltungen schließen mit
einem kleinen Imbiss, bei dem darüber
hinaus die Gelegenheit besteht, sich
mit den Referenten und anwesenden
Gästen weiter auszutauschen. �
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Veröffentlichung: Unternehmensbewertung in Deutschland
Unser Mitarbeiter Dipl.-Kfm. Thomas
Barth hat zusammen mit Prof. Dr.
Klaus Henselmann eine Monographie
zur Bewertungspraxis von Unterneh-
men verfasst. Hierbei handelt es sich
um eine empirische Erhebung, die den
Stand und die Entwicklung der Unter-
nehmensbewertung in Deutschland
verdeutlicht. Zunächst erfolgt eine
Bestandsaufnahme der in der Praxis
angewandten Verfahren. Insbesondere
wird dabei auch auf den Unterneh-
mensbewertungsstandard des Instituts
der Wirtschaftsprüfer IDW S1 einge-
gangen. Anschließend wird geprüft,
ob die eingesetzten Bewertungsme-
thoden vom Bewertungsanlass, von
Besonderheiten des Bewertungsob-
jekts oder von der Branche des bewer-
tenden Unternehmens abhängen.

Weitere detaillierte Analysen widmen
sich den beiden wichtigsten Bewer-
tungsphilosophien (Ertragswert- bzw.
DCF-Verfahren, marktorientierte Multi-
plikatorverfahren). Aufgrund der em-
pirischen Befunde zur Bewertungs-
praxis handelt es sich um ein Buch aus
der Praxis für die Praxis, das sich vor al-
lem auch durch das Aufgreifen der ak-
tuellen Entwicklungen im Bereich der
Unternehmensbewertung auszeich-
net.
Das Buch von Klaus Hensel-
mann/Thomas Barth mit dem Titel:
"Unternehmensbewertung in Deutsch-
land - Empirie zur Bewertungspraxis"
ist im Buchhandel unter der ISBN 978-
3839102244 zum Preis von 69,- € er-
hältlich. �

RECHNUNGSLEGUNG

Neue Senior Associated Partnerin
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu kön-
nen, dass unsere Kollegin, Frau StB
Dipl.-Kffr. Dipl.-Finanzwirtin (FH) Dr.

Dr. Susanne
Scharpf

Erweiterung des Konsolidierungskreises durch das BilMoG
Nachdem nicht zuletzt wegen der
Auslagerung erheblicher Geschäftstä-
tigkeiten die Konsolidierungspflicht
von Zweckgesellschaften intensiv dis-
kutiert wurde, hat der Gesetzgeber ei-
ne Änderung des Konsolidierungskon-
zeptes vorgenommen.
Ein Tochterunternehmen ist künftig
nach § 290 Abs. 1 HGB sowie § 11
Abs. 1 PublG zu konsolidieren, wenn
ein Mutterunternehmen auf dieses
Tochterunternehmen mittel- oder un-
mittelbar einen beherrschenden Ein-
fluss ausüben kann. Eine rechtliche Be-
teiligung am Tochterunternehmen ist
keine zwingende Voraussetzung. Auch
die im Mittelstand weit verbreitete
steuerliche Betriebsaufspaltung mit
Ihrer engen sachlichen und personel-
len Verflechtung zwischen den Unter-
nehmen kann deshalb zu einem Mut-
ter-Tochterverhältnis führen.
Ziel des Gesetzgebers war die Anglei-
chung an die Regelungen von IAS 27
und SIC 12, um im weitest möglichen
Umfang auch Zweckgesellschaften in

den Konsolidierungskreis einzubeziehen.
Zweckgesellschaften sind Unterneh-
men, die zur Erreichung eines eng be-
grenzten und genau definierten Ziels
des Mutterunternehmens dienen.
Das Kriterium des eng begrenzten, ge-
nau definierten Ziels korrespondiert
mit SIC 12.10(a). Dabei sind die Anfor-
derungen nicht hoch zu setzen. So
kann das Ziel z.B. im Halten eines oder
mehrerer Leasingobjekte liegen. Ent-
scheidend ist vielmehr die Beschrän-
kung auf eine bestimmte Funktion.
Diese wird dann vielfach, aber nicht
notwendigerweise mit einem sog.
Autopiloten verbunden. Darunter zu
verstehen ist eine Festlegung der Ge-
schäftspolitik durch Vertrag oder auf
anderem Weg und zumindest der
Blockademöglichkeit von Änderungen
durch den Initiator.
Ob eine Zweckgesellschaft ein konsoli-
dierungspflichtiges Tochterunterneh-
men ist, hängt dem Gesetz zufolge
entscheidend davon ab, ob das Mut-
terunternehmen die Mehrheit der

Chancen und Risiken aus der Tätigkeit
des Unternehmens trägt. Denn in die-
sem Fall besteht die unwiderlegbare
gesetzliche Vermutung, dass dann ei-
ne Beherrschungsmöglichkeit vorliegt.
Auch wenn die Gesetzesformulierung
auf Chancen und Risiken abstellt, sind
doch die Risiken das vorrangige Ent-
scheidungskriterium.
Chancen können für das Mutterunter-
nehmen durch Gewinnansprüche und
Anteile am Liquidationserfolg beste-
hen. Über Kapitalzuflüsse von der
Zweckgesellschaft hinaus können
Chancen z.B. auch in Kostenreduktio-
nen beim Mutterunternehmen, wie ei-
ner günstigeren Refinanzierung, lie-
gen. Die Verwertungsmöglichkeit von
Forschungs- und Entwicklungsleistun-
gen der Zweckgesellschaft durch das
Mutterunternehmen kann ebenfalls
Chancen begründen.
Die Risiken beziehen sich insbesondere
auf die Verwertung des Vermögens der
Zweckgesellschaft. Entscheidend ist
hier, dass das Mutterunternehmen die

Susanne Scharpf ab dem 01.01.2010
in den Kreis der Senior Associated
Partner aufgenommen wurde. Wir gra-

tulieren Frau Dr. Scharpf und wün-
schen ihr weiterhin viel Erfolg. �
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Know how by AWT Horwath – Impuls – Dialog – Erfolg!
Im Rahmen unserer neuen Veranstal-
tungsreihe unter dem Motto “Know
how by AWT Horwath – Impuls – Dia-
log – Erfolg!” haben wir Ihnen bereits in
2009 Informationen und Hinweise zu
den Neuerungen der Bilanzrechtsmo-
dernisierung (kurz: BilMoG) gegeben.
In Zeiten immer schnellerer und um-
fassenderer Veränderungen sehen wir
es als unsere Pflicht an, Ihnen Impulse
und Anregungen, aber auch konkrete
Unterstützung bei der Anpassung an
diese Veränderungen, zu liefern.
Beginnend mit der Januarausgabe un-
seres Newsletter 2010 stellen wir Ih-
nen in den nächsten Monaten praxis-
relevante Einzelthemen im Kontext
mit dem BilMoG vor.
Starten wollen wir mit einem Hinweis
auf einige Aspekte der Übergangsrege-
lungen:
Art. 66 EGHGB sieht für die erstmalige
Anwendung der neuen Vorschriften
verschiedene Zeitpunkte vor, von de-
nen wir einige herausheben wollen:
� Änderungen bei Anhang, Lagebe-

richt und Abschlussprüfung, die aus
der Umsetzung von EU-Richtlinien
resultieren, sind erstmals auf Ab-
schlüsse für das nach dem
31.12.2008 beginnende Geschäfts-
jahr anzuwenden. (Zu Einzelheiten
verweisen wir auf unsere Seminar-
unterlagen "Praxisrelevante Schwer-
punkte im Einzelabschluss nach
BilMoG").

� Die Vorschriften zur Einrichtung ei-
nes Prüfungsausschusses gem. §§
324, 340k Abs. 5, 341 Abs. 4 HGB
sind erstmals ab dem 01.01.2010
anzuwenden.
� Die übrigen neuen HGB-Vorschrif-

ten sind erstmals für das nach dem
31.12.2009 beginnende Geschäfts-
jahr anzuwenden.

Wer meint, dass er die Beschäftigung
mit dem Thema "BilMoG" bis zum
Ende 2010 verschieben kann, sollte
aber beachten, dass zum 01.01.2010
eine BilMoG-Eröffnungsbilanz zu er-
stellen ist.
Ferner wirkt sich der Wegfall der um-
gekehrten Maßgeblichkeit bereits seit
dem 29.05.2009 im Abschluss zum
31.12.2009 (bei Geschäftsjahresende
31.12.2009) ggf. aus (die Neufassung
des § 5 Abs. 1 EStG gilt bereits mit
dem Inkrafttreten des BilMoG, so dass
ab dem 29.05.2009 die umgekehrte
Maßgeblichkeit i.S.v. § 5 Abs. 1 S. 2
EStG a.F. entfällt). Zum besseren Ver-
ständnis: Die umgekehrte Maßgeb-
lichkeit hat in der Vergangenheit die
Notwendigkeit ergeben, steuerliche
Wertansätze auch in der Handelsbilanz
zu übernehmen, damit diese Wertan-
sätze auch tatsächlich in der Steuerbi-
lanz Gültigkeit hatten.
Die Vorschriften des BilMoG sind nicht
nur auf Vermögensgegenstände und
Schulden anzuwenden, die nach dem
31.12.2009 zugehen, sondern auch

auf alle zu Beginn dieses Geschäftsjah-
res vorhandene Posten (Altfälle), wenn
nicht Art. 66 Abs. 3 oder 7 EGHGB et-
was anderes bestimmt.
Ergeben sich aus der Anwendung der
neuen Vorschriften Umbewertungsdif-
ferenzen, sind diese grundsätzlich er-
folgswirksam zu erfassen. Eine erfolgs-
neutrale Behandlung ist zulässig oder
ggf. geboten, soweit Übergangsrege-
lungen des EGHGB dieses ausdrücklich
regeln.
Es ist also bereits im Rahmen des aktuel-
len Jahresabschlusses zum 31.12.2009 zu
beurteilen, ob Beibehaltungswahlrechte
ausgeübt werden sollen oder nicht.
Ferner ist zur Ermittlung der Aufwen-
dungen und Erträge, die durch den
Übergang auf BilMoG entstehen, eine
Gegenüberstellung der bisherigen
Wertansätze zum 31.12.2009 mit den
neuen Wertansätzen zum 01.01.2010
(nach BilMoG) vorzunehmen. Diese
Aufwendungen und Erträge werden
das Jahresergebnis 2010 beeinflussen!
Es empfiehlt sich daher dringend, früh-
zeitig mit Aufstellung der BilMoG-Er-
öffnungsbilanz zum 01.01.2010 sol-
che Aspekte zu berücksichtigen.
Insbesondere die Ergebnisauswirkun-
gen auf das Geschäftsjahr sind unter
bilanzpolitischen Aspekten in der Busi-
nessplanung 2010 zu berücksichtigen.
Wir geben Ihnen Impulse und stehen
Ihnen im Dialog zur Unterstützung
Ihres Erfolges bei! �

Risiken faktisch vergleichbar einem
Mehrheitsgesellschafter trägt.
Risikotragung erfolgt bei typischen
Konstellationen von Zweckgesellschaf-
ten ohne oder mit nur geringer Kapi-
talbeteiligung auf indirektem Weg,
z.B. über Garantien für den Kapitalein-
satz der formalen Eigenkapitalgeber,
über Refinanzierungszusagen/Liquidi-

tätsausstattungszusagen bzw. über die
Vergabe von Darlehen mit wesentli-
chem Risikotransfer.
Ob ein konsolidierungspflichtiges
Tochterunternehmen vorliegt, ist auf-
grund der unterschiedlichen Ausge-
staltungen im Einzelfall zu prüfen.
Durch den Einbezug von Zweckgesell-
schaften kommt es somit zu einer Er-

weiterung des Konsolidierungskreises.
Im Rahmen des BilMoG wurden auch
die zur Befreiung von der Pflicht zur
Aufstellung eines Konzernabschlusses
sowie eines Konzernlageberichtes
maßgebenden Größenmerkmale Um-
satzerlöse und Bilanzsumme in § 293
HGB um ca. 20 % (Bruttomethode
bzw. Nettomethode) angehoben. �

Referentenentwurf steuerliche EU-Vorgaben
Am 17.11.2009 wurde ein Referenten-
entwurf für ein "Gesetz zur Umsetzung
steuerrechtlicher EU-Vorgaben sowie
weiterer steuerrechtlicher Regelungen"
vorgelegt. Hierbei sind Änderungen des
Umsatzsteuer- und Einkommensteuer-

rechts geplant.
Bei der Umsatzsteuer sollen neue Mel-
depflichten für Unternehmen einge-
führt werden. So sollen ab dem
01.07.2010 die Zusammenfassenden
Meldungen nicht mehr vierteljährlich

sondern dann monatlich erfolgen. Da-
durch soll eine bessere Bekämpfung des
Umsatzsteuerbetrugs erreicht werden.
Das Einkommensteuerrecht sieht bis-
lang für alle in Deutschland belegenen
Wohngebäude, die vor dem

STEUERRECHT
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Erbschaftsteuerrecht
Derzeit ist beim Bundesfinanzhof (BFH)
(Az.: II B 168/09) ein Verfahren anhän-
gig, in dem die Reform des Erbschaft-
steuerrechts auf dem Prüfstand steht.
Mit dieser Reform wurde das Erbschaft-
steuergesetz zum 01.01.2009 umfas-
send geändert. Mit der Klage soll insbe-
sondere die erbschaftsteuerliche Be-
nachteiligung von Geschwistern aufge-

hoben werden. Mittlerweile hat der Ge-
setzgeber reagiert. So wurde im Rah-
men des Wachstumsbeschleunigungs-
gesetzes auch das Erbschaftsteuerge-
setz geändert (vgl. Newsletter Novem-
ber 2009 – Editorial). Insbesondere sol-
len durch diese Neureglungen die
Geschwister entlastet werden.
Die erbschaftsteuerlichen Änderungen

gelten für Erwerbe nach dem
31.12.2009. Somit wurde der beim
BFH anhängigen Klage nicht der Ge-
genstand entzogen. Es bleibt also abzu-
warten, welche steuerlichen Folgen für
Erwerbe zwischen dem 31.12.2008
und dem 31.12.2009 tatsächlich anfal-
len. Mit einer Entscheidung wird noch
in diesem Jahr gerechnet. �

Baukostenzuschuss
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat durch
Urteil vom 14.07.2009 (Az.: IX R 7/08)
entschieden, dass Baukostenzuschüsse,
die auf Art. 52 PflegeVG beruhen, die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten
mindern. Hierin sieht der BFH keinen
Widerspruch zur bisherigen Rechtspre-
chung zum Dritten Förderweg. Bei ei-
ner Förderung von Mietwohnraum hat-
te der BFH (Urteil vom 14.10.2003, Az.:

IX R 60/02) entschieden, dass diese
Mittel als Einnahmen aus Vermietung
und Verpachtung zu behandeln seien.
Da Baukostenzuschüsse nach Art. 52
PflegeVG allerdings nicht das Überlas-
sen des Gebrauchs oder die Nutzung
des Grundstücks entgelten sollen, son-
dern weitere Zwecke verfolgen, könne
diese Rechtsprechung hierauf nicht
übertragen werden. So soll mit Art. 52

PflegeVG unter anderem eine Struktur-
förderung und eine Begünstigung der
Träger der Sozialhilfe stattfinden.
Insgesamt dürfte die Rechtsprechung
im Zusammenhang mit Art. 52
PflegeVG für die Steuerpflichtigen posi-
tiv ausfallen. Zwar mindern Sie die zu-
künftigen Abschreibungsbeträge, dafür
muss die Förderung auch nicht als
Mieteinnahme versteuert werden. �

01.01.2006 erworben wurden oder für
die ein Bauantrag vor diesem Datum
gestellt wurde, die Möglichkeit vor, ei-
ne degressive Abschreibung vorzuneh-
men. Ab dem 01.01.2010 gilt diese
Abschreibungsregelung auch für alle in
einem EU/EWR-Staat belegenen
Immobilien. Sollten für die vergange-
nen Jahre die Steuerbescheide noch
nicht bestandskräftig sein, kann diese

Regelung auf Antrag auch für bereits
abgelaufene Veranlagungszeiträume
geltend gemacht werden.
Weiterhin sollen auch Spenden und
Mitgliedsbeiträge zur Förderung steuer-
begünstigter Zwecke als Sonderausga-
ben abziehbar sein, wenn die Zahlung
an juristische Personen des öffentlichen
Rechts bzw. an gemeinnützige Organi-
sationen in einem EU/EWR-Staat er-

folgt. Dies war bislang nur aufgrund der
Rechtsprechung des EuGH, nicht je-
doch aufgrund des Gesetzestexts mög-
lich. Eine Anerkennung der Son-
derausgaben ist allerdings, wie auch
bisher, nur möglich, wenn vom je-
weiligen EU/EWR-Staat Amtshilfe und
Unterstützung bei der Beitreibung ge-
leistet wird. �

Rechtsprechungsänderung zu gemischt veranlassten
Aufwendungen

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in
der Vergangenheit in ständiger Recht-
sprechung entschieden, dass § 12
Nr. 1 EStG bei gemischt veranlassten
Aufwendungen ein allgemeines Auftei-
lungs- und Abzugsverbot zu entneh-
men sei. Weite Teile der Literatur ha-
ben seit langem gegen dieses Auftei-
lungsverbot eingewandt, dass eine sol-
che Auslegung nicht mit dem Wortlaut
des Gesetzes zu vereinbaren sei. Die
Grundsätze dieses Verbots wurden je-
doch immer häufiger durch den BFH
zugunsten der Steuerpflichtigen
durchbrochen. Teilweise widerspra-
chen sich auch die einzelnen Senate
des BFH. Es entstand im Laufe der
Jahre eine kaum mehr zu überblicken-
de und in sich widersprüchliche Recht-
sprechung zu den gemischten Auf-

wendungen.
Nunmehr hat der Große Senat (Be-
schluss vom 21.09.2009, AZ.: GrS
1/06) seine langjährige Rechtspre-
chung zum allgemeinen Aufteilungs-
und Abzugsverbot aufgegeben. Die
Richter haben sich hierbei der Argu-
mentation in der Literatur angeschlos-
sen und ebenfalls mit dem Wortlaut
der gesetzlichen Regelung argumen-
tiert. Für gemischt veranlasste Aufwen-
dungen besteht somit kein allgemei-
nes Aufteilungs- und Abzugsverbot
mehr. Beachtenswert ist an dieser Ent-
scheidung vor allem, dass der BFH nun
auch eine griffweise Schätzung der
Anteile der privaten und der berufli-
chen Mitveranlassung zulässt, wenn
eine exakte Quantifizierung Schwierig-
keiten bereitet. Der BFH hatte in der

Vergangenheit bei gemischt veranlass-
ten Ausgaben eine Aufteilung im
Grundsatz nur zugelassen, wenn sich
diese mit Hilfe eines objektiven Maß-
stabs aufteilen ließ. Lag die private
Mitveranlassung bei unter 10%, wur-
den die Aufwendungen vollständig
zum Abzug zugelassen.
Ausgenommen von dieser Rechtspre-
chungsänderung sollen jedoch weiter-
hin solche für die Lebensführung un-
verzichtbaren Aufwendungen sein, die
durch die Vorschriften zur Berücksich-
tigung des steuerlichen Existenzmini-
mums pauschal abgegolten werden
oder bereits im Rahmen von Sonder-
ausgaben oder außergewöhnlichen
Belastungen abziehbar sind. Typische
Beispiele für solche Aufwendungen
sind Aufwendungen für bürgerliche
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Aktuelle Rechtsprechung zur Renten- und Lebensversicherung
Derzeit wird vielerorts auf eine Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs (BGH) zu
privaten Renten- und Lebensversiche-
rungsverträgen hingewiesen. Demnach
hätte der BGH entschieden, dass in sol-
chen Versicherungsverträgen ein Effek-
tivzinssatz angegeben werden muss,
wenn die Versicherung Zuschläge zu
den Prämienzahlungen für monatliche,
quartalsweise oder halbjährliche Zah-
lungsweise verlangt. Wenn eine solche
Angabe des Effektivzinssatzes fehlt, sei
nur der gesetzliche Zinssatz von 4% fäl-
lig. Bei den üblichen Versicherungsklau-
seln werde hingegen ein deutlich höhe-
rer Zinssatz verlangt. So entspreche bei-

spielsweise ein Zuschlag von 5% bei
monatlicher Zahlungsweise, einem
Effektivzins von über 11%.
Entgegen einiger Hinweise aus den
Medien möchten wir Sie darauf hin-
weisen, dass der BGH nicht in der Sa-
che entschieden hat. Vielmehr handelt
es sich um ein sogenanntes Aner-
kenntnisurteil. Hierbei erkennt die Ver-
sicherung den Anspruch des Klägers
an, wodurch der BGH gerade nicht in
der Sache entscheiden konnte. Die
Verpflichtung zur Angabe des Effektiv-
zinssatzes entstammt vielmehr der
erstinstanzlichen Entscheidung des LG
Bamberg vom 08.02.2006 (Az.: 2 O

764/04) welche zunächst vom OLG
Bamberg mit Entscheidung vom
24.01.2007 (Az.: 3 U 35/06) aufgeho-
ben wurde, bevor der Anspruch aner-
kannt worden ist.
Trotzdem ist es sinnvoll, die Versiche-
rung aufzufordern, eine Neuberech-
nung durchzuführen, und eine Erstat-
tung der in der Vergangenheit zuviel
bezahlten Prämien zu verlangen. Zu
Beweiszwecken sollte diese Aufforde-
rung durch Einschreibebrief mit Rück-
schein versandt werden. Allerdings ra-
ten wir entgegen einigen Ratschlägen
aus den Medien dringend davon ab,
die Prämienzahlung bis zur Neube-

Kleidung oder für eine Brille.
Da diese Rechtsprechungsänderung
zur Auslegung eines bestehenden Ge-
setzes erging, sind deren Grundsätze

auch für die Vergangenheit anzuwen-
den. Wir raten daher, bei allen noch
nicht bestandskräftigen Bescheiden zu
überprüfen beziehungsweise überprü-

fen zu lassen, ob gemischt veranlasste
Aufwendungen zu Unrecht nicht be-
rücksichtigt wurden. �

Neues Erbrecht
Zum 01.01.2010 ist das Gesetz zur
Reform des Erb- und Verjährungs-
rechts in Kraft getreten. Insbesondere
soll durch diese Reform den geänder-
ten Wertvorstellungen der Gesellschaft
Rechnung getragen werden.
Unter anderem wurden die Stun-
dungsgründe für Erben hinsichtlich
der Pflichtteilsansprüche maßvoll er-
weitert. Nach alter Rechtslage konnte
ein Erbe, der zum Personenkreis der
Pflichtteilsberechtigten zählt, unter ge-
wissen Umständen eine Stundung der
Ausbezahlung eines Pflichtteils verlan-
gen. Nun besteht diese Stundungs-
möglichkeit für alle Erben und dies be-
reits im Fall einer "unbilligen Härte".
Weiterhin wurde eine Abschmelzung
des Pflichtteilsergänzungsanspruchs
eingeführt. Ein Pflichtteilsergänzungs-
anspruch kann immer dann entstehen,
wenn der Erblasser durch Schenkun-
gen sein Vermögen derart mindert,
dass dadurch nach dem Erbfall auch
der Pflichtteilsanspruch geringer aus-
fällt. Dies gilt für alle Schenkungen, die
10 Jahre vor dem Erbfall stattgefunden
haben. In diesem Fall hat der Pflicht-
teilsberechtigte einen Pflichtteilsergän-
zungsanspruch gegen den Erben oder

Beschenkten, wodurch dieser wirt-
schaftlich so gestellt wird, also ob die
beeinträchtigende Schenkung nicht
stattgefunden hätte. Neu ist nun, dass
der Pflichtteilsergänzungsanspruch an-
teilig gekürzt wird, je nachdem wie
lange die Schenkung zurückliegt. Für
jedes abgelaufene Jahr verringert sich
der Anspruch um 1/10. Wurde die
Schenkung also 2 Jahre vor dem Erbfall
vorgenommen, würde der Pflichtteils-
ergänzungsanspruch nur noch 80%
betragen. Somit werden Schenkungen
unter dem Gesichtspunkt der Pflicht-
teilsvermeidung zunehmend attraktiv.
Eine gewisse Rechtsvereinheitlichung
wurde dadurch geschaffen, dass nun
auch in weiten Teilen des Erbrechts die
3-jährige Verjährungsfrist anstelle der
bisherigen 30-jährigen erbrechtlichen
Sonderverjährung gilt.
Eine weitere Vereinheitlichung ergab
sich bei den Pflichtteilsentziehungs-
gründen, die nun einheitlich für Ab-
kömmlinge, Eltern und Ehegatten
oder Lebenspartner gelten. Eine
Pflichtteilsentziehung ist nun auch
dann möglich, wenn der Pflichtteilsbe-
rechtigte nach dem Leben von Perso-
nen trachtet, die dem Erblasser nahe

stehen oder diesen Personen gegen-
über eine schwere Straftat verübt. Der
Pflichtteilsentziehungsgrund des "ehr-
losen und unsittlichen Lebenswandels"
wurde durch den Entziehungsgrund
der Verurteilung zu einer Freiheitsstra-
fe von einem Jahr ohne Bewährung er-
setzt, wobei es dem Erblasser unzu-
mutbar sein muss, dem Verurteilten
seinen Pflichtteil zu belassen.
Schließlich können Pflegeleistungen,
die gegenüber dem Erblasser unent-
geltlich erbracht wurden, nunmehr
leichter ausgeglichen werden. Ein Ver-
zicht des Pflegenden auf ein eigenes
berufliches Einkommen wird nicht
mehr gefordert.
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass
die Reform des Erb- und Verjährungs-
rechts Platz für neue Gestaltungsmög-
lichkeiten mit sich bringt, wodurch es
nötig sein kann, dass bestehende Ver-
fügungen (Testamente, Erbverträge)
nochmals überprüft werden, ob zum
einen die gewünschten Ziele auch
nach der neuen Rechtslage noch er-
reicht werden können oder neue Ge-
staltungen den eigenen Zielen besser
gerecht werden. �

ZIVILRECHT

RA/StB
Christiane

Anger, Senior
Associated

Partner
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Patientenverfügungsgesetz

Zum 01.09.2009 ist das sogenannte
Patientenverfügungsgesetz in Kraft ge-
treten. Mit diesem Gesetz wurde die
Zulässigkeit von Entscheidungen im
Bereich medizinischer Maßnahmen ge-
regelt. Unmittelbar bevorstehende me-
dizinische Maßnahmen sind von den
Neuregelungen nicht umfasst. Viel-
mehr betreffen diese Regelungen nur
Maßnahmen in der Zukunft. Über die-
se zukünftigen Maßnahmen kann auf
der Grundlage des Patientenverfü-
gungsgesetzes eine wirksame voraus-
schauende schriftliche Willensbekun-
dung abgegeben werden. Hat der
Patient eine solche Willensbekundung
abgegeben, ist der Arzt an diese Be-
kundung bei einer späteren Behand-
lung gebunden. Eine einmal abgege-
bene Verfügung bleibt bis zu ihrem
Widerruf bestehen. Insbesondere be-
steht bei einer deutschen Patientenver-
fügung (anders als in Österreich) keine

Wirksamkeitsdauer der Verfügung. Zu
beachten ist allerdings, dass eine sol-
che Patientenverfügung nur von Voll-
jährigen errichtet werden kann.
Textbausteine für eine Patientenverfü-
gung können kostenlos auf der Home-
page des Bundesjustizministeriums
(BMJ) heruntergeladen werden:
http://www.bmj.bund.de (=> Service
=> Publikationen => Patientenverfü-
gung).
Nach Angaben des BMJ können diese
Textbausteine auch nach Inkrafttreten
des Patientenverfügungsgesetzes wei-
terverwendet werden. Erste Literatur-
meinungen gehen hingegen davon
aus, dass diese Textbausteine zu unbe-
stimmt sind. Wir empfehlen daher, ei-
ne errichtete Patientenverfügung in re-
gelmäßigen Zeitabständen an den ak-
tuellen Stand von Rechtsprechung
und Medizintechnik anzupassen bzw.
anpassen zu lassen. �

Protokollpflichten für Anlageberater
Seit dem 01.01.2010 bestehen ver-
schärfte Protokollpflichten für Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen.
Demnach muss jeder Anlageberater
bei der Beratung eines Privatkunden
ein schriftliches Protokoll anfertigen
und unterzeichnen. Diese Pflicht gilt
nicht nur für Banken, sondern auch für
alle Finanzdienstleister, die gewerbs-
mäßig oder in einem solchen Umfang,
der einen in kaufmännischer Weise
eingerichteten Geschäftsbetrieb erfor-
dert, Empfehlungen zu Wertpapieren
abgeben. In einem solchen Protokoll
sind folgende Aspekte aufzunehmen:
Anlass der Beratung, die Dauer des Be-
ratungsgesprächs, die persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse des
Kunden, die der Beratung zugrunde
gelegt wurden, besondere Anliegen
oder Wünsche des Kunden, insbeson-
dere auch hinsichtlich der Gewichtung
der Anlage sowie der Gesprächsverlauf
und die erteilten Empfehlungen des
Beraters.
Das so angefertigte Protokoll muss 5
Jahre aufbewahrt werden. Dem Kun-

den ist unverzüglich nach Abschluss
der Anlageberatung, jedenfalls aber
vor einem auf der Beratung beruhen-
den Geschäftsabschluss eine Ausferti-
gung in Papierform oder auf einem
anderen dauerhaften Datenträger aus-
zuhändigen beziehungsweise zuzusen-
den.
Will der Kunde vor Zusendung des
Protokolls einen Geschäftsabschluss tä-
tigen, ist dies auf seinen ausdrückli-
chen Wunsch möglich. Allerdings
muss das Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen dem Kunden für den
Fall, dass das Protokoll nicht richtig
oder unvollständig ist, ausdrücklich
das Recht zum Rücktritt innerhalb von
einer Woche nach Zugang des Proto-
kolls einräumen. Sowohl auf das Rück-
trittsrecht als auch auf die Frist muss
der Kunde hingewiesen werden.
Verstößt der Anlageberater gegen die-
se Protokollpflicht droht ein Bußgeld
bis zu 50.000 Euro. Weiterhin ist zu er-
warten, dass im Falle einer behaupte-
ten Falschberatung der Anlageberater
die Protokolle zu seiner Entlastung

dem Gericht vorzulegen hat. Insofern
ist damit zu rechnen, dass die Gerichte
dem Berater die Beweislast dafür auf-
erlegen, dass er nicht fehlerhaft bera-
ten hat. Schlägt dieser Entlastungsbe-
weis fehl, kann es zu einer Verurteilung
zu Schadensersatz kommen, nur weil
die fehlerfreie Beratung nicht bewie-
sen werden kann. Für das Rücktritts-
recht ist diese Beweislastumkehr be-
reits gesetzlich normiert worden. �

rechnung einzustellen oder Lastschrift-
aufträge zu widerrufen. Dieses "Druck-

mittel" der Zahlungseinstellung könn-
te unter Umständen dazu führen, dass

im Leistungsfall die Leistungspflicht
der Versicherung wegfällt. �
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Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsent-
gelt Sachbezüge in Form von Verpfle-
gung, richtet sich der Wert nach der
Sachbezugsverordnung.

Die sich aus der Sozialversicherungs-
entgeltverordnung (SvEV) ergebenden
Werte werden in die Berechnung der
Lohnsteuer und der Sozialversiche-
rungsbeiträge einbezogen.

Die freie Verpflegung umfasst die
Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen
und Abendessen. Stellt der Arbeitge-
ber nicht alle Mahlzeiten zur Verfü-
gung, ist der anteilige Sachbezugswert
nur für die gewährte Mahlzeit anzuset-
zen. Für Jugendliche und Auszubilden-
de gibt es keinen Abschlag mehr. Für
Familienangehörige sind geringere
Werte anzusetzen.

Die zum 01.01.2010 festgesetzten
Werte sind in der nachfolgenden
Tabelle aufgeführt.

Bei der Gewährung von unentgeltli-
chen oder verbilligten Mahlzeiten im
Betrieb sind für sämtliche Arbeitneh-
mer einheitlich anzusetzen:

Steuerart

Einkommensteuer
Körperschaftsteuer
Kirchensteuer der

Veranlagten

Umsatzsteuer3), Lohnsteuer
Kirchenst. für Arbeitnehmer
Anmeldung/Voranmeldung

Zahlung

Gewerbesteuer

Grundsteuer1)

Vorauszahlung monatlich quartalsweise jährlich2) Vorauszahler
Halbjahres-

zahler
Jahreszahler

Januar 11.1. (14.1.) 11.1. (14.1.) 11.1. (14.1.)

Februar 10.2. (15.2.) 15.2. (18.2.)

März 10.3. (15.3.) 10.3. (15.3)

April 12.4. (15.4.) 12.4. (15.4.)

Mai 10.5. (14.5.) 17.5. (20.5.) 17.5. (20.5.)

Juni 10.6. (14.6.) 10.6. (14.6.)

Juli 12.7. (15.7.) 12.7. (15.7.)

August 10.8. (13.8.) 16.8. (19.8.) 16.8. (19.8.)

September 10.9. (13.9.) 10.9. (13.9.)

Oktober 11.10. (14.10.) 11.10. (14.10.)

November 10.11. (15.11.) 15.11. (18.11.) 15.11. (18.11.)

Dezember 10.12. (13.12.) 10.12. (13.12.)

Hinweise: Hinausgeschobene Fälligkeitstage durch Sonnabend, Sonntag oder Feiertage haben wir bereits vermerkt; ebenfalls den Tag des Ablaufs der Zahlungs-Schonfrist in Fettdruck
neben dem Steuertermin. Anmerkungen: 1) Nur Grundsteuer: Abweichende Termine für Kleinbeträge nach Bestimmung der Gemeinde. 2) Gilt nicht für USt. 3) Dauerfristverlänge-
rung um einen Monat möglich.
Die 3-Tages-Zahlungs-Schonfrist gilt nicht für Bar-/Scheckzahlungen, sondern nur für Überweisungen. Bei Teilnahme am Einzugsermächtigungsverfahren gilt die Steuerschuld als am
Fälligkeitstag entrichtet. Bei Hingabe von Schecks soll nach dem Jahressteuergesetz 2007 die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks als bewirkt gelten!

Steuertermine und Schonfristen im Jahr 2010

Freie Verpflegung als Sachbezug

Werte für freie Verpflegung

alle Mahlzeiten

Werte für teilweise Gewährung
freier Verpflegung

Frühstück

Mittag- und Abendessen je

Monat
€

215,00

47,00

84,00

Kalendertag
€

7,17

1,57

2,80
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Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 01.01.2010

Ab 01.01.2010 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung:

2010
jährlich

€

2009
jährlich

€

2010
monatlich

€

2009
monatlich

€

2010
täglich

€

2009
täglich

€

Alte Bundesländer

Krankenversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50

Pflegeversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50

Rentenversicherung 66.000,00 64.800,00 5.500,00 5.400,00 183,33 180,00

Arbeitslosenversicherung 66.000,00 64.800,00 5.500,00 5.400,00 183,33 180,00

Neue Bundesländer

Krankenversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50

Pflegeversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50

Rentenversicherung 55.800,00 54.600,00 4.650,00 4.550,00 155,00 151,67

Arbeitslosenversicherung 55.800,00 54.600,00 4.650,00 4.550,00 155,00 151,67

Die für die Beurteilung der Kranken-
versicherungspflicht geltenden Jahres-
arbeitsentgeltgrenzen betragen für die
bei einer Krankenkasse versicherten Ar-
beitnehmer 49.950 €.

Für die am 31.12.2002 in einer priva-
ten Krankenversicherung versicher-
ten Beschäftigten beträgt die Grenze
45.000 €.
Hinweis: Der Beitragssatz in der Ren-

tenversicherung bleibt bei 19,9 %, der
Beitragssatz der Arbeitslosenversiche-
rung beträgt bis Ende Juni 2010 2,8 %
und wird dann auf 3,0 % erhöht.

Die Gewährung freier Unterkunft oder
freier Wohnung ist bei der Berechnung
der Lohnsteuer und der Sozialversi-
cherungsbeiträge zu berücksichtigen.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen
freier Wohnung und freier Unterkunft:

Freie Wohnung:

� Stellt der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer eine Wohnung unentgelt-
lich zur Verfügung, ist der ortsübli-
che Mietpreis zu berücksichtigen.
Für Nebenkosten ist der Endpreis
am Abgabeort anzusetzen.

� Unter einer Wohnung ist eine ge-
schlossene Einheit von Räumen zu
verstehen, in denen ein selbststän-
diger Haushalt geführt werden
kann.

Freie Unterkunft:

� Werden Räume überlassen, die kei-
ne Wohnung sind, handelt es sich
um eine Unterkunft.

Für das Jahr 2010 gelten folgende in
der Tabelle aufgeführten Sachbezugs-
werte:

� Heizung und Beleuchtung sind in
diesen Werten enthalten.
� Ist der Arbeitnehmer in den Haus-

halt des Arbeitgebers aufgenom-
men oder ist die Unterkunft mit
mehreren Beschäftigten belegt, ver-
mindern sich die Werte.

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug

Sachbezugswert freie Unterkunft Monat
€

Kalendertag
€

Deutschland gesamt 204,00 6,80


